
 

 

Eislauf-Club Heuried-Zürich (ECHZ) Schutzkonzept  
Gruppenkurse und Clubeistraining 
(gültig ab 16.9.2021) 

Präambel 
Dieses Konzept beinhaltet die Massnahmen für ECHZ Gruppenkurse und Clubeis Training im 
Sportzentrum Heuried, unter der Berücksichtigung der Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen 
der Behörden. Für Patcheis Training gilt das IZE-Schutzkonzept. 
 
Es gelten die Nutzungsbedingungen des Schutzkonzepts des Sportzentrums Heuried. 
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport/wiederaufnahme-vereinstraining.html 
  
ECHZ Verantwortlicher: 
Hauptverantwortlicher Covid 19:  Julie Jaeger, Mobile 079 404 20 20, julie.jaeger@echz.ch 
Stellvertretung: Tim Huber, Mobile 079 935 2127, tim.huber@echz.ch 

 

Zugänglichkeit und Organisation zur und in der Infrastruktur  

• Athleten ab 12 Jahren sowie Trainer und Begleitpersonen müssen ab Betreten des 
Gebäudes Sportzentrum Heuried bis zum Beginn des Trainings auf dem Eis oder im 
Gymnastikraum/Kraftraum eine Maske tragen.  

• In den öffentlichen Bereichen des Heurieds, wie dem Eingangsbereich, dem Treppenhaus 
und den Garderoben, ist ein Covid-Zertifikat nicht erforderlich. In der Eishalle müssen alle 
Athleten und Trainer ab 16 Jahren im Besitz eines gültigen Covid-Zertifikats sein. 

• Sportaktivitäten im Aussenbereich sind ohne Einschränkungen und ohne Covid-Zertifikat 
erlaubt. 

• Die Tribüne ist für ECHZ Mitglieder und Begleitpersonen grundsätzlich geschlossen. Bei 
bestimmten Kursen kann die Tribüne geöffnet werden, wenn ein Freiwilliger vor Ort ist, 
der die Covid-Zertifikate kontrolliert. Eine Liste solcher Kurse wird zu Beginn der 
Wintersaison Verfügung gestellt. In diesem Fall können Personen ab 16 Jahren die 
Tribüne nur betreten, wenn sie ein gültiges Covid-Zertifikat vorlegen. 

• Die Mitglieder werden ermutigt, wann immer möglich, bereits umgezogen zum Training 
zu kommen. Die Mitglieder sollten sich so kurz wie möglich in der Garderobe aufhalten. 
In der Garderobe muss jederzeit eine Maske getragen werden (ab 12 Jahren).  

• Die Athleten haben die Möglichkeit sich neben dem Eis oder ausserhalb des Gebäudes 
Sportzentrum Heuried aufzuwärmen. Die Athleten dürfen sich nicht im Eingangsbereich 
aufwärmen. 

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport/wiederaufnahme-vereinstraining.html
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Risikobeurteilung und Triage  
• Personen mit Infektionssymptomen haben keinen Zugang zum Sportzentrum Heuried.  

Ablauf und Informationsfluss: 
• Im Fall einer positiven Diagnose mit COVID-19 ist der Informationsfluss wie folgt:  

Sportler-> ECHZ Hauptverantwortlicher-> Trainer und Trainingsgruppe Eltern -> 
Betriebsleitung Anlage und weitere Sportler, die in der gleichen Gruppe gemäss 
Trainingsprotokoll trainiert haben.  

• Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde 
während 14 Tagen ausgewiesen werden können. Kontaktpersonen der infizierten Person 
können von den kantonalen Gesundheitsbehörden in Quarantäne geschickt werden. 

Kommunikation des Schutzkonzeptes  
• Das Schutzkonzept wird an alle im Sportzentrum Heuried arbeitenden ECHZ Trainern wie 

auch allen ECHZ Mitgliedern zur Kenntnisnahme und Umsetzung versendet. 
• Der ECHZ stellt sicher, dass das Konzept verstanden und befolgt wird, indem kritische 

Regeln in einem E-Mail an Trainer und Mitglieder hervorgehoben werden. 
• Mitglieder und Trainer, die sich nicht an das Schutzkonzept halten, können vom ECHZ von 

den Trainings ausgeschlossen werden. 
 

On-Ice Training  
• Mitglieder und Trainer, die sich nicht an das Schutzkonzept halten, können vom ECHZ von 

den Trainings ausgeschlossen werden. 
• Es gelten keine Einschränkungen bezüglich Personenanzahl auf dem Eisfeld. 
• Alle Trainer und Athleten ab 16 Jahren müssen im Besitz eines gültigen Covid-Zertifikats 

sein, um in der Eishalle trainieren zu können.  
• Sportaktivitäten im Aussenbereich sind ohne Einschränkungen und ohne Zertifikat 

erlaubt. 
• Alle Trainer müssen Julie Jaeger eine Kopie ihrer Covid-Zertifikate vorlegen. Wenn ein 

Trainer dieses Zertifikat nicht vorlegt, ist der Vorstand berechtigt den Trainer vom 
Unterrichten auszuschliessen, bis eine solche Bescheinigung vorgelegt wird.  

• Die Haupttrainer erhalten vom Vorstand eine Liste ihrer Läufer, die 16 Jahre und älter 
sind. Die Haupttrainer sind dafür verantwortlich, die Covid-Zertifikate dieser Schüler zu 
kontrollieren und alle Schüler, die nicht im Besitz eines gültigen Zertifikats sind, darüber 
zu informieren, dass sie nicht auf dem Eis trainieren dürfen. 



 

 

• Die Trainer/Leiter führen eine Anwesenheitsliste über ihre Gruppen und privaten 
Trainings. Diese Anwesenheitslisten müssen während 14 Tagen nachgewiesen werden 
können. 

 

Off-Ice Gruppentraining 
• Mitglieder und Trainer, die sich nicht an das Schutzkonzept halten, können vom ECHZ von 

den Trainings ausgeschlossen werden. 
• Die Trainer führen eine Anwesenheitsliste in ihren Kursen. Diese Listen müssen während 

14 Tagen nachgewiesen werden können. 
• Alle Trainer und Athleten ab 16 Jahren müssen im Besitz eines gültigen Covid-Zertifikats 

sein. 
• Währen des Off-Ice Trainings sind keine Zuschauer erlaubt. 
• Ausgenommen von der Zertifikatspflicht sind Trainer und Teilnehmer an Off-Ice Trainings 

in den Listen im Anhang, weil: 1) es weniger als 30 Teilnehmer gibt. Diese müssen dem 
Verein bekannt sein; 2) sie in beständigen Gruppen trainieren; 3) die Kontaktdaten 
erhoben werden. 

• Sportaktivitäten im Aussenbereich sind ohne Einschränkungen erlaubt. 
• Für alle nicht in den Anhängen aufgeführten Kurse muss der Trainer eine Kopie seines 

Covid-Zertifikats an Julie Jaeger vorlegen. Wenn ein Trainer dieses Zertifikat nicht vorlegt, 
ist der Vorstand berechtigt, den Trainer vom Unterrichten auszuschliessen, bis eine solche 
Bescheinigung vorgelegt wird.  

• Für alle nicht in den Anhängen aufgeführten Kurse bekommt der Trainer von Julie Jaeger 
eine Liste ihrer Athleten, die 16 Jahre und älter sind. Der Trainer ist dafür verantwortlich, 
die Covid-Zertifikate dieser Athleten zu kontrollieren und alle Athleten, die nicht im Besitz 
eines gültigen Zertifikats sind, darüber zu informieren, dass sie nicht trainieren dürfen. 

 
 
ECHZ, 16.9.2021 
 
 
 


